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Ergebnis und Abwägung der Beteiligung der Behörden/Träger öffentlicher Be-
lange und der Öffentlichkeit gem. §§ 3 und 4 Abs. 1 BauGB 
 
Beteiligt: 64 
 

Stellungnahmen eingegangen insgesamt: 21 
davon ohne Belange/ohne Bedenken:   7 
davon mit Hinweisen und Anregungen: 14 
 
Stellungnahmen ohne Anregungen/Hinweisen 

01_Polizeipräsidium Westhessen 
02_KEVAG-Telekom GmbH 
03_Bundeswehr 
05_Amprion GmbH 
06_Deutscher Wetterdienst 
12_Regierungspräsidium Darmstadt 
13_Amt für Bodenmanagement 

 

 
Stellungnahmen mit Anregungen/Hinweisen 
04_KA des Landkreises Limburg-Weilburg – Gesundheitsamt 
07_Hessen Forst 
08_PLEdoc GmbH 
09_Abfallwirtschaftsbetrieb Limburg-Weilburg 
10_Telekom GmbH 
11_Landesbetrieb Mobilität Diez 
14_VG Montabaur / Görgeshausen 

15_Syna 

16_SGD Nord 

17_Hessen Mobil 

18_LDK Limburg-Weilburg Amt für ländlichen Raum 

19_Regierungspräsidium Gießen 

20_Naturschutzverbände 

21_VG Montabaur FB Straßen- und Tiefbau 

 

Ergebnis aus der Beteiligung der Öffentlichkeit: 

 
Keine Stellungnahme 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Gemeinde Elz 
 
Bebauungsplan „Obere Heide“  
 
 
hier: Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen  
 
Beteiligung der Behörden und TÖB vom: 21.11.2025 – bis einschl. 05.01.2026 

Beteiligung der Öffentlichkeit vom: 21.11.2025 – bis einschl. 05.01.2026 

 

 

 

 

 

Beschlussempfehlungen zu den im Rahmen der förmlichen Beteiligung der Öffentlich-

keit (§ 3 Abs. 1 BauGB) und der Behörden und Träger öffentlicher Belange (§ 4 Abs.1 

BauGB) eingegangenen Stellungnahmen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limburg, den 15.06.2026 
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Beschlussempfehlungen: 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

Keine grundsätzlichen Bedenken. 

 

 

Die klimatische Situation in Waldlage löst keinen besonderen Hitzestress zum 

Nachteil der Bevölkerung aus. Der Hitzeaktionsplan ist Thema bei der Realisie-

rung der einzelnen Vorhaben. Es ist davon auszugehen, dass der gewöhnliche 

Aufenthalt im Plangebiet von keiner gefährdeten Personenkreis (Ältere, Kinder, 

Kranke) stattfindet. 
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Beschlussempfehlungen: 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und finden Beachtung in der 
Planungs- und Realisierungsphase in Abstimmung mit der Forstbehörde. 
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Beschlussempfehlungen: 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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Beschlussempfehlungen: 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Der Wendehammer wurde ent-
sprechend den technischen Vorgaben für 3-achsige Sammelfahrzeuge ausge-
legt, sodass die Abfallentsorgung im Plangebiet reibungslos erfolgen kann.  
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Beschlussempfehlungen: 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Sie werden Gegenstand der 
Realisierungsphase. 
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Beschlussempfehlungen: 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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Die Bauverbotszone liegt außerhalb des Geltungsbereiches und wird durch die 

Planung eingehalten. Die Gestaltung, Abmessungen und Lage von Werbean-

lagen sind durch entsprechende Festsetzungen geregelt. 

 

Für die Realisierung der Planung sind keine Abgrabungen und Aufschüttungen 

im Bereich der Bauverbotszone notwendig.  

 

Die Verkehrliche Erschließung soll über den vorhandenen Anschluss erfolgen. 

 

 

Die Ermittlung der freizuhaltenen Sichtflächen werden ermittelt und in den Ver-

fahrensunterlagen dargestellt. 
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Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und berücksichtigt. 

 

 

 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und berücksichtigt. 

 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und berücksichtigt. 

 

 

 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und berücksichtigt. Eine Schal-

limmissionsprognose wird zum nächsten Verfahrensschritt erstellt. 

 

 

 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und berücksichtigt. 
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Beschlussempfehlungen: 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Gemeinde Elz setzt sich für 

die Vertragsgestaltung mit der Ortsgemeinde in Verbindung. 
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Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und berücksichtigt. 

 

 

 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und berücksichtigt. 

 

 

 

 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und berücksichtigt. 

 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und berücksichtigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und berücksichtigt. Eine Schal-

limmissionsprognose wird zum nächsten Verfahrensschritt erstellt. 
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Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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Beschlussempfehlungen: 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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Beschlussempfehlungen: 
 

 

Bodenschutz 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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Keine Bedenken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Seite 28 von 58  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entwässerung 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und berücksichtigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allgemeine Wasserwirtschaft 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und berücksichtigt. 
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Beschlussempfehlungen: 
 
Kraftfahrzeugverkehr 
 
Keine Bedenken 
 
 
Fußgänger, Radfahrer, Öffentlicher Personenverkehr 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Errichtung wird mit der Orts-

gemeinde Görgeshausen diskutiert. 
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Leistungsfähigkeit des Straßennetzes 

 

Keine Bedenken 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zugangs- und Zufahrtsverbot, Anbauverbot und Anbaubeschränkung 

 

Keine Bedenken 

 

Auflagen zur Verkehrssicherheit 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Realisierungsphase 

mit den zuständigen Polizei- und Straßenbehörden abgestimmt. 

 

Hinweise auf Planungen und sonstige Maßnahmen 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

Sonstige Informationen 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

Weitere Hinweise 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und beachtet. Die L 3447 ist 

nicht innerhalb des Kartenausschnittes dargestellt. Ein Hinweis darauf erfolgt. 
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Beschlussempfehlung 

 

Fachdienst Landwirtschaft und Schutzgebietsmanagement 

 

Keine Bedenken 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Maßnahmen auf landwirtschaft-

lichen Produktionsflächen sind nicht vorgesehen. 

 

Fachbereich Gefahrenabwehr 

 

 

 

 

 

 

1. Hilfsfrist nach dem Hessischen Brand- und Katastrophenschutzgesetz 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, geprüft und berücksichtigt. 

 

 

 

 

2. Löschwasserversorgung 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, geprüft und berücksichtigt. 
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Untere Naturschutzbehörde 

 

 

 

Änderung des Flächennutzungsplanes (Az.: 20250880)  

 

 

Keine grundsätzlichen Bedenken. 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Bedarfe für beide Verfahren 

sind mit dem RP Gießen unter Wahrung des Datenschutzes nachgewiesen 

worden. 

 

Bebauungsplan „Obere Heide“ (Az.: 202500879) 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen 

 

Die Maßnahmenplanung wird in der Fortführung der Verfahrensunterlagen kon-

kretisiert. Die Waldrandgestaltungsmaßnahmen finden in enger Abstimmung 

mit Hessen Forst statt.  
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Waldunterbrechung durch Straßen/Wege 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

Gem. Hessen Forst handelt es sich bei den Flächen innehalb der Konversions-

flächen nicht um Wald im Sinne des § 2 BWaldG i. V. m. § 2 HWaldG. Der 

Anschluss an das geplante Gewerbegebiet dient der Anbindung und Erschlie-

ßung und wird sowohl von der Gemeinde Görgeshausen sowie auch von der 

Gemeinde Elz zur interkommunalen Zusammenarbeit befürwortet.  

 

Der Forstweg befindet sich im Bestand und wird gem. Forderung von hessen-

Forst für die weitere Waldbewirtschaftung und Plfege durch die Festsetzung 

gesichert. Ein Ausbau ist nicht beabsichtigt. 

 
Gesetzlich geschützte Biotope 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 

Auf Grundlage der ergänzenden Kartierungen nach der Hessischen Lebens-

raum- und Biotopkartierung konnte der im Natureg-Viewer dargestellte Hinweis 

auf ein gesetzlich geschütztes Biotop „Zwergstrauch-Heide“ aufgrund der Flä-

chengröße, Ausprägung und fortgeschrittenen Sukzession fachlich nicht bestä-

tigt werden. 

 

Ein Erfordernis für eine Ausnahme oder Befreiung ergibt sich daher nicht. 
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Artenschutz 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

Die Ergebnisse der Kontrolluntersuchungen sowie die Bewertung des Habitat-

veränderung wird in der Fortführung der Verfahrensunterlagen konkretisiert. 

 

Maßnahmen gegen Vogelschlag 

 

Zur Klarstellung und zur Sicherstellung einer praktikablen und vollzugsfähigen 

Regelung im Planungs- und Genehmigungsverfahren wird folgende Festset-

zung redaktionell in den Bebauungsplan aufgenommen: 

 

Zur Vermeidung von Vogelschlag sind Glasflächen und Glasfassaden mit einer 

Größe von mehr als 10 m² mit geeigneten, für Vögel wahrnehmbaren Oberflä-

chen auszuführen. 

 

Hierzu zählen insbesondere: 

 reflexionsarme Glasflächen mit einem Reflexionsgrad von max. 15 %, 

 transluzente, mattierte, eingefärbte oder strukturierte Glasflächen, 

 Sandstrahlungen oder Siebdrucke, 

 für Vögel sichtbare Markierungen oder Folien, 

 feste, vorgelagerte Konstruktionen wie Rankgitter oder Begrünungen. 

 

Eingriffs- /Ausgleich/Monitoring 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Maßnahmenentwicklung 

innerhalb der Windwurfflächen findet in enger Abstimmung mit Hessen Forst 

statt. Es wird die Anlage von Himmelsteichen und keine „Wasserbecken“ vor-

gesehen.  
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Beschlussampehlung: 

 

Dez. 31 Obere Landesplanungsbehörde 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Ein intensiver Informationsaus-

tausch der angeführten Hinweise und Belange hat in einem Telefonat stattge-

funden. Die offenen Hinweise werden in der Fortschreibung der Verfahrensun-

terlagen berücksichtigt. 

 

Die Bauleitplanung weist 6,8 ha Gewerbefläche aus. 
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Die Bedarfsanalyse wird in der Fortschreibung der Verfahrensunterlagen er-

gänzt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aufgrund des hohen Bedarfs sind keine bedarfsgerechte und einzelne Bauab-

schnitten vorgesehen.  
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Der Bedarf einzelner Interessenten werden in der Fortschreibung der Verfah-

rensunterlagen vorgenommen und dem RP Gießen zur Verfügung gestellt. Be-

darfsgerechte Bauabschnitte sind nicht vorgesehen. 

 

 
 

 

 

 

 
 
Dez. 41.1 Grundwasser, Wasserversorgung 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

Die Wasserver-/ und entsorgung soll über die Gemeinde Görgeshausen in Ab-

stimmung mit der VG Montabour stattfinden. Die Gemeinde Elz befindet sich 

hierzu in Abstimmung mit der Ortsgemeinde Görgeshausen sowie der Ver-

bandsgemeinde Montabaur (Werke).  

 

 

 

 

 

 



Seite 41 von 58  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Zuge der Vorabstimmung wurde mitgeteilt, dass durch die Ortsgemeinde 

Görgeshausen bzw. die Verbandsgemeindewerke Montabaur grundsätzlich 

eine Trinkwasserversorgung in einer Größenordnung von ca. 50 bis 80 m³ pro 

Tag möglich ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Hinweise werden in der Plankarte berücksichtigt.  
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Dez. 41.3 Abwasser, Gewässergüte 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

Die Gemeinde Elz stimmt sich hierzu mit der Ortsgemeinde Görgeshausen so-

wie der Verbandsgemeinde Montabaur (Werke) ab. Nach bisherigem Stand ist 

ein Anschluss an die südlich von Görgeshausen gelegene Kläranlage möglich. 

Für das geplante Gewerbegebiet stehen ausreichende Abwasserkapazitäten 

zur Verfügung; das mögliche Aufnahmevolumen beträgt etwa 50 bis 80 m³ Ab-

wasser pro Tag. Bei personalintensiven Betrieben ist vorab eine Schmutz-

frachtberechnung zur Einzelfallprüfung vorzulegen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dez. 41.4 Nachsorgender Bodenschutz/Altlasten 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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Nach Eingang der Stellungnahme fand eine Abstimmung mit dem Regierungs-

präsidium Gießen, Dezernat 41.4, statt. Die bodenschutz- und altlastenfachli-

chen Belange wurden dabei vor dem Hintergrund der früheren Nutzung des 

Plangebietes als Treibstoffdepot, der vorliegenden Gutachten/Untersuchungen 

sowie der geplanten Umnutzung zu gewerblichen Zwecken erörtert. 

 

Die konkrete Untersuchung, Bewertung und Freigabe einzelner Flächen erfolgt 

im Zuge der nachfolgenden Bau-, Rückbau- und Erschließungsmaßnahmen in 

Abstimmung mit der zuständigen Bodenschutzbehörde. 

 

Den bodenschutz- und altlastenfachlichen Belangen auf Ebene der Bauleitpla-

nung wird durch die Festsetzung einer bodenschutz- und altlastenfachlichen 

Baubegleitung sowie durch ergänzende Hinweise in die Planunterlagen Rech-

nung zu tragen.  

 

Folgende Festsetzung und Hinweise wurden in den Bebauungsplan aufgenom-

men: 

 
Während der Bau- und Rückbauphase ist eine bodenschutz- und altlastenfach-

liche Baubegleitung durch eine bodenschutzrechtlich qualifizierte fachkundige 

Person bzw. ein entsprechendes Fachbüro vorzusehen. 

Bei Auffälligkeiten oder Hinweisen auf Verunreinigungen sind die Arbeiten im 

betroffenen Bereich unverzüglich einzustellen und das weitere Vorgehen mit 

der zuständigen Bodenschutzbehörde abzustimmen. Boden- und Rückbauma-

terial ist entsprechend den geltenden bodenschutz- und abfallrechtlichen Vor-

gaben zu untersuchen, zu separieren, zu verwerten oder zu entsorgen. 

Die bodenschutz- und altlastenfachliche Baubegleitung hat bei bodeneingrei-

fenden Maßnahmen sowie nach Freilegung von Baufeldern die aus boden-

schutz- und altlastenfachlicher Sicht erforderlichen Untersuchungen, Bewer-

tungen und Freimessungen zu veranlassen bzw. mit der zuständigen Boden-

schutzbehörde abzustimmen. Diese kön-nen vorab für das Gesamtgelände 

bzw. für Teilflächen oder abschnittsweise baubeglei-tend erfolgen. 

Die mit der bodenschutz- und altlastenfachlichen Baubegleitung beauftragte 

fachkundi-ge Person bzw. das beauftragte Fachbüro ist vor Beginn der Bau- 

und Rückbauarbeiten der zuständigen Bodenschutzbehörde sowie der im Ge-

nehmigungsverfahren zuständigen Behörde schriftlich zu benennen. Der Be-

ginn der Bau- und Rückbauarbeiten ist rechtzeitig anzuzeigen. 
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Hinweise 
Das Plangebiet umfasst Flächen eines ehemaligen Treibstoffdepots. Bei Ein-
griffen in den Boden sowie beim Rückbau vorhandener baulicher Anlagen und 
versiegelter Flächen sind die bodenschutz- und abfallrechtlichen Anforderun-
gen zu beachten. Bei Auffälligkeiten, insbeson-dere Verfärbungen, Geruch, 
Fremdbestandteilen oder sonstigen Hinweisen auf Verunreini-gungen, ist die 
zuständige Bodenschutzbehörde unverzüglich zu beteiligen. 
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Aktuelle Bewertung der Ergebnisse 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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Dez. 41.4 Vorsorgender Bodenschutz 

 

Keine grundsätzlichen Einwände. 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

Eine entsprechende Festsetzung zur Durchführung einer bodenschutz- und 

altlastenfachlichen Baubegleitung werden in die Plankarte aufgenommen. 
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Dez. 42.2 Kommunale Abfallwirtschaft, Abfallentsorungsanlagen 

 

Keine Bedenken 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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Dez. 43.2 Immissionsschutz II 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und berücksichtigt. Eine Schal-

limmissionsprognose wird zum nächsten Verfahrensschritt beauftragt. 
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Dez. 44.1 Bergaufsicht 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

Dez. 53.1 Obere Forstbehörde 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die untere Forstbehörde wurde 

beteiligt und hat eine Stellungnahme abgegeben. 

 

 

Dez. 53.1 Obere Naturschutzbehörde - Natur- und Landschaftsschutz 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Untere Naturschutzbehörde 

wurde beteiligt und hat eine Stellungnahme abgegeben. 

 

 

 

 

Dez. 31 Bauleitplanung 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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Die Bedarfsanalyse wird in der Fortschreibung der Verfahrensunterlagen er-

gänzt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Standortalternativenprüfung/Standortanalyse wird in der Fortschreibung 

der Verfahrensunterlagen ergänzt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Bauleitplanverfahren „Auf der Wacht“ der Ortsgemeinde Görgeshausen 

befindet sich nach Kenntnis der Gemeinde Elz weiterhin auf dem Stand des 

Aufstellungsbeschlusses. Weitergehende Planunterlagen oder konkretisierte 

Erschließungskonzepte liegen der Gemeinde Elz nicht vor. 
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Beschlussempfehlung 

 

 

 

B – Stellungnahme zur Begründung 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

B – 3.1.10 erneuerbare Energie 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  

 

B-3.3.1 Einfriedung 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 10 cm sind für Kleinsäuger aus-

reichend.  

 

B – 3.4.2 Artenschutz Beleuchtung 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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Beschlussempfehlung 

 

1.1 Straßenbau – Technik 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  

Die Fahrbahnbreiten sowie die Wendeanlagen entsprechen der RASt 06 wer-

den in der Fortschreibung der Verfahrensunterlagen noch einmal auf ihre Funk-

tion hin überprüft.  

 

 

1.2 Straßenbau – Beiträge 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  

Die erforderlichen Regelungen werden im weiteren Verfahren zwischen den 

beteiligten Kommunen abgestimmt und vertraglich geregelt. 

 

1.3 Straßenbau - Beleuchtung 

 

Keine Bedenken. 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  

Die erforderlichen Regelungen werden im weiteren Verfahren zwischen den 

beteiligten Kommunen abgestimmt und vertraglich geregelt. 
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2.1 Wasserversorgung - Technik 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Fortschreibung der 

Verfahrensunterlagen berücksichtigt. 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Wasserversorgung 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  

Die erforderlichen Regelungen werden im weiteren Verfahren zwischen den 

beteiligten Kommunen abgestimmt und vertraglich geregelt. 

 

 

 

 

 

 

3.1 Abwasserbeseitigung - Technik 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Fortschreibung der 

Verfahrensunterlagen berücksichtigt. 
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3.2 Abwasserbeseitigung - Entgelte 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  

Die erforderlichen Regelungen werden im weiteren Verfahren zwischen den 

beteiligten Kommunen abgestimmt und vertraglich geregelt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


